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Art. 58

Ruhestorung durch domestizierte Fasalenartige bpmmurross

STAATSANWALT: Hohes Gericht! Obwohl der
Angelklagte auf den ersten Blick durchaus
sympathisch wirkt, handelt es sich beiihm
um das riicksichtsloseste Subjekt, das mir

in meiner ganzen Laufbahn als Staatsan- A

walt untergekommen ist. Der Angeklag-
te hat namlich Hihner, die er selbst als
gliicklich bezeichnet, weil sie auf seinem
Hof frei herumlaufen diirfen.

Nun kann ich natiirlich nicht beurtei-

CONSTANTIN PAVEL

len, ob diese Hithner wirklich gliicklich =™ e,

sind, doch die Nachbarn des Angeklag-
ten sind es mit Sicherheit nicht. Stein des -
berechtigten - Anstosses ist der Hahn, der
jeden Morgen, oft sogar schon vor Tagesan-
bruch, so laut kréht, dass der Klager, Herr
Ing. Miiller, jedes Mal erwacht und im An-
schluss daran keinen Schlaf mehr findet.
Herr Ing. Miiller versuchte, die Angele-
genheitgiitlich zu regeln, indem er dem An-
geklagten vorschlug, jeden Abend das Hiih-
nerhaus abzusperren und es erst am Mor-
gen um acht Uhr wieder zu 6ffnen - ein
Vorschlag, der durchaus das Pradikat «sa-
lomonisch» verdient. Der Angeklagte aber

wollte nichts davon héren und schaltete auf
stur, sodass Herr Ing. Miiller gar nichts an-
deres iibrig blieb, als Anzeige wegen Ruhe-
stérung zu erstatten.

Jeder hat das Recht aufungestorte Nacht-
ruhe, denn Schlaf gehort zu den fundamen-
talen Grundbediirfnissen des Menschen.
Dabher beantrage ich fiir den Angeklagten ei-
ne Geldbusse in Hohe von 10 000 Schweizer
Franken und fiir den Hahn die Todesstrafe.

RICHTER: Dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft wird stattgegeben.

Hiermit verurteile ich den Angeklagten zu
einer Geldbusse in Hohe von 10 000 Schwei-
zer Franken und seinen Hahn zum Tode.
Sollte die Todesstrafe am Hahn nicht inner-
halb einer Woche vom Angeklagten selbst
vollstreckt werden, so wird auf Kosten des
Angeklagten oder besser gesagt: Auf Kosten
des Verurteilten ein Tierarzt damit beauf-
tragt. Verurteilter, haben Sie noch etwas zu
sagen?

VERURTEILTER: Ja, das habe ich. Ich meine,
in was fiir einer Welt leben wir denn, wenn
nicht einmal mehr auf dem Land ein Hahn
krahen darf?

Bei uns gibt es ziemlich viele Eulen, und
die schreien nicht bloss in der Friih, sondern
sogar mitten in der Nacht.

Wollen Sie die Eulen etwa auch wegen
Ruhestérung verurteilen?

RICHTER: Nein, die Eulen natiirlich nicht.
Aber den Waldbesitzer. Staatsanwalt, bitte
bereiten Sie eine entsprechende Anklage-
schrift vor.

ANZEIGE

www.cartoonmuseum.ch
Cartoonm!
St.Alb

Cartoonmuseum Basel

14—18 Uhr
Sa/So
1M1—18 Uhr



	Art. 58 : Ruhestörung durch domestizierte Fasanenartige

